
 
 
 

Auszug aus dem Protokoll des Stadtrats von Zürich 
 

 

GR Nr. 2016/464 

vom 25. Januar 2017 
 

43. 
Dringliche Schriftliche Anfrage von Simone Brander, Pascal Lamprecht und                        
39 Mitunterzeichnenden betreffend Pilotversuch für den Einsatz von Bodycams bei der 
Stadtpolizei, rechtliche Grundlagen für die vorgesehene Datenbearbeitung sowie 
Voraussetzungen für die Feststellung einer deeskalierten Situation 
Am 21. Dezember 2016 reichten Gemeinderätin Simone Brander und Gemeinderat Pascal 
Lamprecht (beide SP) und 39 Mitunterzeichnende folgende Dringliche Schriftliche Anfrage, 
GR Nr. 2016/464, ein: 
Mit StRB Nr. 0990/2016 vom 7. Dezember 2016 hat der Stadtrat mit dem Erlass eines Reglements über den Pilot-
versuch Bodycam bei der Stadtpolizei eine rechtliche Grundlage für den Pilotversuch geschaffen. Weder das kan-
tonale Recht - v. a. das Polizeigesetz vom 23. April 2007 (PolG; LS 550.1) - noch Erlasse der Stadt Zürich enthalten 
genügend bestimmte Normen, um den Einsatz von Bodycams rechtlich genügend abzustützen. Die Datenschutz-
verordnung der Stadt Zürich vom 25. Mai 2011 (DSV, AS 236.100) soll angeblich genügend Möglichkeit bieten, 
Daten trotz fehlender Rechtsgrundlagen im Rahmen eines Pilotprojekts zu bearbeiten. 

In diesem Zusammenhang bitten wir den Stadtrat um die Beantwortung der folgenden Fragen: 

1. Art. 11 Abs. 2 der DSV besagt, dass «die Erfüllung der gesetzlich vorgesehenen Aufgaben die Bearbeitung 
von besonderen Personendaten erfordert und die praktische Umsetzung der Datenbearbeitung eine Test-
phase zwingend erfordert». Die Erfüllung dieser Bedingung ist ein einem schriftlichen Bericht nachzuweisen. 
Inwiefern kann der Bericht der Stadtpolizei aufzeigen, dass diese Erfordernisse erfüllt sind? Insbesondere 
bitten wir aufzuzeigen, ob und inwiefern die betroffenen Personen freiwillig entscheiden können, ob die Daten 
über sie bearbeitet werden oder nicht. Wir bitten darum, sowohl den Bericht der Stadtpolizei als auch die 
Stellungnahme des Datenschutzbeauftragten dieser Antwort beizulegen. 

2.  Weshalb erachtet der Stadtrat einen Alleingang bei der provisorischen Legiferierung in diesem heiklen Bereich 
des Polizeimassnahmerechts als gerechtfertigt? 

3.  Es stellt sich die Frage, ob der Ringspeicher mit einer Vorlaufzeit von bis zu 2 Minuten nicht grundsätzlich in 
Widerspruch zu Art. 5 Abs. 2 des Reglements steht («Die Polizei kündigt betroffenen Privatpersonen die Auf-
zeichnung mündlich an»). Inwiefern teilt der Stadtrat diese Bedenken? Weshalb sieht der Stadtrat keinen 
Widerspruch?  

4.  Auf welcher Grundlage entscheidet die Polizistin oder der Polizist, wann eine Situation genügend deeskaliert 
ist? Kann eine Möglichkeit geschaffen werden, wie diese Entscheidung nicht alleine bei dieser Person liegt 
(z. B. eine automatische Nachlaufzeit)?  

Der Stadtrat beantwortet die wie folgt: 
Es handelt sich um einen Pilotversuch, viele der Fragen können erst nach der Auswertung des 
wissenschaftlich begleiteten Versuchs beantwortet werden. Anpassungen im Reglement und 
der Vorgehensweise muss zuerst die Praxis zeigen. 
Zu Frage 1 («Art. 11 Abs. 2 der DSV besagt, dass «die Erfüllung der gesetzlich vorgesehenen Aufgaben 
die Bearbeitung von besonderen Personendaten erfordert und die praktische Umsetzung der Datenbear-
beitung eine Testphase zwingend erfordert». Die Erfüllung dieser Bedingung ist ein einem schriftlichen 
Bericht nachzuweisen. Inwiefern kann der Bericht der Stadtpolizei aufzeigen, dass diese Erfordernisse er-
füllt sind? Insbesondere bitten wir aufzuzeigen, ob und inwiefern die betroffenen Personen freiwillig ent-
scheiden können, ob die Daten über sie bearbeitet werden oder nicht. Wir bitten darum, sowohl den Bericht 
der Stadtpolizei als auch die Stellungnahme des Datenschutzbeauftragten dieser Antwort beizulegen.»):  
Die Berichte der Stadtpolizei vom 16. November 2016 und des Datenschutzbeauftragten vom 
30. November 2016 liegen dieser Antwort bei. 
Die Stadtpolizei legt in ihrem Bericht vom 16. November 2016 unter Ziff. 2.1 insbesondere dar, 
dass praktische Erfahrungen und Statistiken aus dem Ausland gezeigt hätten, dass mit Hilfe 
von Bodycams das präventive Ziel, bevorstehende Angriffe auf Polizeiangehörige zu verhin-
dern, in einem Mass erreicht werden könne, wie es mit den aktuell zur Verfügung stehenden 
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Mitteln nicht möglich wäre. Eine andere Möglichkeit, der zunehmenden Gewaltbereitschaft ge-
genüber Polizeiangehörigen zu begegnen, bestehe zurzeit nicht.  
Der Stadtrat hält in seiner Weisung zum Reglement über den Pilotversuch Bodycam bei der 
Stadtpolizei fest, dass sich in den vergangenen Jahren die Übergriffe auf Mitarbeitende der 
Stadtpolizei gehäuft hätten. So sei die Zahl der rapportierten Fälle von Gewalt und Drohung 
gegen Angehörige der Stadtpolizei Zürich seit dem Jahr 2012 von 85 bis ins Jahr 2015 auf 
121 gestiegen. Per 31. Dezember 2016 habe die Stadtpolizei 120 solcher Fälle zu verzeich-
nen. Das Polizeikorps habe immer wieder verletzte Mitarbeitende zu beklagen. Der Schutz der 
körperlichen Unversehrtheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist dem Stadtrat ein sehr 
wichtiges Anliegen. Zudem würden solche Übergriffe die Arbeit der Stadtpolizei behindern  
oder es ihr verunmöglichen, ihre Aufgaben zu erfüllen. Wirksame Massnahmen gegen die be-
denkliche Entwicklung hätten bislang keine gefunden werden können. Entsprechend werde 
davon ausgegangen, dass das Filmen mit den Körperkameras bzw. die entsprechende Daten-
bearbeitung gemäss Art. 11 Abs. 2 Datenschutzverordnung (DSV, AS 236.100) erforderlich 
sei, um den Schutz der Polizeiangehörigen künftig zu gewährleisten (STRB Nr. 990 vom 7. De-
zember 2016, Ziff. 2.2).  
Der Datenschutzbeauftragte der Stadt Zürich hält in seiner Stellungnahme vom 30. November 
2016 fest, dass in genügender und nachvollziehbarer Weise dargelegt werde, dass im Zusam-
menhang mit dieser Aufgabenerfüllung ein Einsatz von Bodycams als geeignete und erforder-
liche Massnahme gegen die zunehmende Gewaltbereitschaft gegenüber Polizeiangehörigen 
gelten könne und die damit verbundene Datenbearbeitung im Rahmen eines Pilotversuchs 
zwingend getestet werden müsse.  
Kann bei einer Personenkontrolle ein zivilisiertes Gespräch geführt werden, wird die Bodycam 
nicht eingeschaltet, denn dann sind die Voraussetzungen gemäss Art. 5 des Reglements über 
den Pilotversuch Bodycam bei der Stadtpolizei nicht erfüllt. Die Polizei startet die Aufzeichnung 
nur dann, wenn aufgrund der Umstände angenommen werden muss, dass eine strafbare 
Handlung oder eine physische oder verbale Eskalation unmittelbar bevorsteht. (Art. 5 Abs.1 
des Reglements). Die betroffene Privatperson kann den Start der Aufzeichnung ebenfalls ver-
langen. (Art. 6 Abs.1 des Reglements).  
Zweck der Bodycam ist es unter anderem, die Gewalt gegenüber Polizeiangehörigen zu redu-
zieren. Müsste der Start einer Aufnahme beispielsweise vom Einverständnis kontrollierter Per-
sonen abhängig gemacht werden, so könnte der vorgenannte Zweck ohne weiteres verhindert 
werden. Die betroffenen Personen haben aber immer die Möglichkeit sich im Nachhinein über 
die Anwendung der Bodycam bei den vorgesetzten Stellen zu beschweren. 
Zu Frage 2 («Weshalb erachtet der Stadtrat einen Alleingang bei der provisorischen Legiferierung in 
diesem heiklen Bereich des Polizeimassnahmerechts als gerechtfertigt?»):  
Die Transportpolizei beteiligt sich ebenfalls am Versuch. Andere Polizeikorps in der Schweiz 
warten die Ergebnisse der Pilotversuche ab. Bodycams sollen die Bewältigung von Problemen 
unterstützen, die vor allem im urbanen Raum auftreten. Dies zeigt sich gerade auch am ge-
planten Konzept, das den Einsatz der Geräte nur in bestimmten Stadtgebieten vorsieht. Soweit 
die Kameras auch auf dem übrigen Stadtgebiet zum Einsatz kommen sollen, bleibt deren Ge-
brauch dem Sonderkommissariat (SOKO) vorbehalten.  
Zu Frage 3 («Es stellt sich die Frage, ob der Ringspeicher mit einer Vorlaufzeit von bis zu 2 Minuten nicht 
grundsätzlich in Widerspruch zu Art. 5 Abs. 2 des Reglements steht («Die Polizei kündigt betroffenen Pri-
vatpersonen die Aufzeichnung mündlich an»). Inwiefern teilt der Stadtrat diese Bedenken? Weshalb sieht 
der Stadtrat keinen Widerspruch?»):  
In Art. 12 wird dieser sogenannte Ringspeicher geregelt. Aufzeichnungsgeräte müssen über 
eine Vorlaufzeit respektive einen Ringspeicher zwischen 30 Sekunden und 2 Minuten verfü-
gen. Die Kameras werden technisch so ausgerüstet sein, dass sie permanent in einer Schlaufe 
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aufzeichnen, die fortlaufend überschrieben wird, solange keine manuelle Auslösung der Auf-
zeichnung stattfindet. Dies garantiert die gemäss Art. 12 verlangte automatische Löschung der 
Daten. 
Der Ringspeicher steht nicht im Widerspruch zu Art. 5 Abs. 2 des Reglements. Zwar ist es 
denkbar, dass kontrollierten Personen nicht bewusst ist, dass ihr Verhalten – und dasjenige 
der Polizei – bereits vor Ankündigung des Aufnahmestarts gefilmt wird. Die vorgespeicherten 
maximal 2 Minuten sind indessen wichtig, um den Gesamtverlauf der Kontrolle nachvollziehen 
und das Verhalten sowohl der kontrollierten Personen als auch der Polizei  beurteilen zu kön-
nen. Die Dauer dieser Vorlaufzeit soll während des Pilotversuchs optimiert werden.  
Zu Frage 4 («Auf welcher Grundlage entscheidet die Polizistin oder der Polizist, wann eine Situation 
genügend deeskaliert ist? Kann eine Möglichkeit geschaffen werden, wie diese Entscheidung nicht alleine 
bei dieser Person liegt (z. B. eine automatische Nachlaufzeit)?»):  

Der Frage, ob eine Situation genügend deeskaliert ist, lässt sich immer nur aufgrund der kon-
kreten Umstände und im Einzelfall beurteilen. Dabei stufen Polizistinnen und Polizisten eine 
problematische Begegnung und damit auch die Deeskalation aufgrund ihrer Ausbildung und 
Erfahrung ein. Obschon nicht ausdrücklich im Reglement vorgesehen, dürften wohl auch be-
troffene Privatpersonen an dieser Entscheidung teilhaben, wenn sie die Aufnahme selbst ver-
langt haben (siehe Art. 6 des Reglements). Gemäss Art. 8 des Reglements beendet die Stadt-
polizei die Aufzeichnung, wenn es die Zweckbestimmung gemäss Art. 2 des Reglements nicht 
mehr erfordert. Es erscheint momentan nicht zweckmässig, die Entscheidung über das Been-
digen der Aufnahme auch den kontrollierten Personen zu überlassen. Eine Nachlaufzeit bei 
allen bekannten Herstellern von Bodycams ist nicht vorgesehen und auch nicht vorhanden. 
Ergänzend sei angemerkt, dass der Pilotversuch auch zu diesen Fragen neue Erkenntnisse 
bringen wird.  
 
Vor dem Stadtrat 
die Stadtschreiberin 
Dr. Claudia Cuche-Curti 
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